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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.12.2004

Rechtssatz

Der Verwaltungssenat geht von der Rechtsau assung aus, dass so wie beim handelsrechtlichen Geschäftsführer und

beim gewerberechtlichen Geschäftsführer für das Ende der verwaltungsrechtlichen Verantwortlichkeit die Abberufung

von dieser Funktion durch die Gesellschaft bzw das tatsächliche Ausscheiden (vgl VwGH 20.12.1991, 90/17/0112, sowie

6.11.1995, 95/04/0117) und nicht etwa eine Anzeige über das Ausscheiden des Geschäftsführers oder der Widerruf der

Bewilligung zur Aufstellung von Spielapparaten nach dem Spielapparategesetz maßgebend ist.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at
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